
378 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (327 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Kranken..; und Unfallversicherungsgesetz geän­
dert wird (16. Novelle zum B~amten-Kranken-

und Unfallversicherungsgesetz ) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
für den Bereich des B-KUVG jene Änderungen, die 
in der Regierungsvorlage 324 der Beilagen betref­
fend die 44. ASVG-Novelle vorgeschlagen werden. 

Weiters sieht die Regierungsvorlage die Einfüh­
rung eines Fahrtkostenersatzes bei der Inanspruch­
nahme einer Gesundenuntersuchung vor. Dadurch 
soll die Ungleichheit beseitigt werden, daß nach 
dem B-KUVG im Gegensatz zum ASVG Fahrtko­
sten bei der Inanspruchnahme von solchen Gesun­
denunterSuchungeil bisher nicht zu ersetzen waren. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenst:indliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 19. November· 1987 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. K 0 hirn a i e r, He sou n, Dr. 
Schwimmer, Mag. Haupt, Renner, 
S eh war zen b erg e r, S rb sowie der Bundes­
minister für Arbeit und Sozi,tles D all i n ger .. 

Von den Abgeordneten He sou n, Dr. 
S c h w i m m e r wurde ein gemeinsamer Abände­
rungsantrag betreffend § 2 Abs. 1 und § 56 sowie 
betreffend Streichung von Art. I Z 2 der Regie­
rungsvorlage gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten 
H e sou n, Dr. S eh w i m m e r mit Stimmen­
mehrheit angenommen. 

Köteles 

Berichterstatter 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
über der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

Zu § 2 Abs. 1 Z 2: 

Die Krankenfürsorgeeinrichtung der Beamten 
der Stadtgemeinde Hallein wurde ·auf Grund der 
Ermächtigung des § 11 des Salzburger Gemeinde­
beamtengesetzes 1968, LGBI. Nr. 27, errichtet. 
Durch diese Bestimmung werden die Gemeinden in 
die Lage versetzt,. durch eigene Krankenfürsorge­
einrichtungen die Leistungen sicherzustellen, die 
für Bundesbeamte vorgeschrieben sind. Da somit 
die Leistungsansprüche auf einer landesgesetzli­
chen Regelung über Krankenfürsorge beruhen, ist 
die Gleichwertigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 
B-KUVG als gegeben anzunehmen. 

Die Stadtgemeinde Hallein hat unter Bezug­
nahme auf diese Rechtslage den Wunsch geaußert, 
die genannte Krankenfürsorgeeinrichtung in die 
Liste des § 2 Abs. 1 Z 2 B-KUVG aufzunehmen. 
Mit der vorliegenden Änderung soll diesem 
Wunsch entsprochen werden. 

Zu § 56 Abs. 10: 

. Die Änderung zu § 56 Abs. 10 B~KUVGent­
spricht de~ Änderung, die im Antrag zur Änderung 
der Regierungsvorlage eines Sozialrechts-Ände­
rungsgesetzes 1988 zu §123 Abs. 10 ASVG vorge­
schlagen wird. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an ge s chi 0 s sen e n -, 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige' -
Zustirnmungerteilen. 

Wien, 1987 11 19 

Hesoun 

Obmann 
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378 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXX, mit dem 
das Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz geändert wird (16. Novelle zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Beamten- Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz, 'BGBl. Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, BGBI. Nr. 
24/1969, BGBl. Nr. 388/1970, BGBl. Nr. 35/1973, 
BGBl. Nr. 780/1974, BGBI. Nr. 707/1976, BGBI. 
Nr. 648/1977, BGBl. Nr. 124/1978, BGBl. Nr. 
280/1978, BGBl. Nr. 685/1978, BGBl. Nr. 534/ 
1979, BGBl. Nr. 589/1980, BGBl. Nr. 285/1981, 
BGBl. Nr. 592/1981, BGBI. Nr. 78/1983, BGBl. 
Nr. 593/1983, BGBl. Nr. 488/1984, BGBI. Nr. 
104/1985, BGBL Nr. 205/1985 und BGBl. Nr. 
115/1986 wird geändert wie folgt: 

1. Im §2 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende 
der Z 2 durch einen Beistrich ersetzt; folgender 
Ausdruck wird angefügt: 

"Krankenfürsorgeeinrichtu~g der Beamten der 
Stadtgemeinde Hallein;" 

1a. Im § 38 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck 
"Bestattungskostenbeitrag" durch den Ausdruck 
"Teilersatz der Bestattungskosten (§ 88 Z 2 lit. a)" 
ersetzt. 

3. § 48 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Leistungen werden an den Anspruchsbe­
rechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberechtigte 
minderjährig, so ist die Leistung dem gesetzlichen 
Vertreter auszuzahlen. Mündige Minderjährige 
sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf Grund 
ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst emp­
fangsberechtigt. Ist für einen Anspruchsberechtig­
ten ein Sachwalter bestellt, so ist diesem die Lei­
stung auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit 
deren Besorgung er betraut worden ist, die Emp­
fangnahme der Leistung umfassen." 

4. a) § 51 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und 
der Mutterschaft;" 

b) § 51 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Überdies können Leistungen der erweiterten 
Heilbehandlung sowie außer den Gesundenunter­
suchungen (Abs. 1 Z 1) noch weitergehende Lei­
stungen zur Verhütung des Eintrittes und der Ver­
breitung von Krankheiten und Leistungen aus dem 
Anlaß des Todes gewährt werden." 

c) Dem§ 51 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Beim Tod des Versicherten, des sohst nach 
§ 55 Anspruchsberechtigten oder eines Angehöri­
gen (§ 56) kann durch die Satzung nach Maßgabe 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der Versiche­
rungsanstalt ein Zuschuß zu den Bestattungskosten 
gewährt werden. Dieser Zuschuß kann unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhält­
nisse desjenigen, der die Kosten der Bestattung 
getragen hat, bis zur Höhe von 6 000 S gezahlt 
werden." 

5. Im § ~2 Z 3 wird der Strichpunkt am Ende der 
lit. d durch einen Punkt ersetzt, die Z 4 wird aufge­
hoben. 

6. Im § 53 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende 
der Z 2 durch einen Punkt ersetzt; die Z 3 wird 
aufgehoben. 

7. a) Dem § 56 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: . 

"Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorüberge­
hend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Aus­
bildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung 
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das glei­
che gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung des 
Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten 
oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des 
Vormundschafts(Pflegschafts)geri~htes in Pflege 
eines Dritten befindet." 

b)§ 56 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft ver­
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über 
das 25. Lebensjahr hinaus andauert, die Kinder 
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(Enkel) ein ordentliches Studium betreiben und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Stu­
dienförderungsgesetzes 1983, BGBI. Nr. 436, nicht 
überschreiten. Uberschreitungen, die wegen Erfül­
lung der Wehrpflicht, der Zivildienstpflicht oder 
wegen sonstiger wichtiger Gründe gemäß § 2 
Abs. 3 letzter Satz des Studienförderungsgeset­
zes 1983 eintreten, sind hiebei außer Betracht zu 
lassen;" 

c) Dem § 56 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) Eine im Abs.2 Z 1 sowie Abs.6 bis 8 
genannte Person gilt nicht als Angehöriger, wenn 
sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausübt, die, 
würde sie im Inland ausgeübt werden, nach den 
Bestimmungen dieses oder eines anderen Bundes­
gesetzes die Versicherungspflicht in der Kranken­
versicherung begründet." 

8. a) Im § 57 erster Satz entfallen die Worte 
"und der Bestattungskostenbeitrag" . 

b) Im § 57 zweiter Satz entfallen die Worte 
,,( ausgenommen der Bestattungskostenbeitrag)" . 

9. Der bisherige Inhalt des § 61 a erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Folgender Abs. 2 wird ange­
fügt: 

,,(2) Die im Zusammenhang mit der Gesunden­
untersuchung entstehenden Fahrtkosten sind nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 83 Abs. 1 zu 
ersetzen. " 

10. Dem § 62 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

,!!,--ls Leistung der Krankenbehandlung gilt auch die 
Ubernahme der für eine Organ transplantation not­
wendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei 
einer Organbank." 

11. Nach § 68 wird folgender § 68 a eingefügt: 

"Kostenersatz bei Organtransplantationen für die 
Anmelde- und Registrierungskosten 

§ 68 a. Die Versicherungsanstalt hat die für eine 
Organtransplantation notwendigen Anmelde- und 
Registrierungskosten als Leistung der Krankenbe­
handl,un~ zu übernehmen. Der entsprechende 
Betrag wird an den gezahlt, der diese Kosten getra­
gen hat. Das Nähere wird unter Bedachtnahme auf 
die im Einzelfall vorliegenden besonderen Erfor­
dernisse des Anmelde- und Registrierungsverfah­
rens in der Satzung geregelt; dabei kann die Versi­
cherungsanstalt unter Bedachtnahme auf ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit auch eine Ober­
grenze für die Übernahme der Anmelde- und Regi­
strierungskosten vorsehen." 

12. Die §§ 84 bis 86 werden aufgehoben. 

13. § 88 Z 2 lit. a lautet: 

"a) Teilersatz der Bestattungskosten (§ 111);" 

14. Dem § 94 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Als wesentlich gilt eine Änderung der Verhältnisse 
nur, wenn durch sie die Minderung der Erwerbsfä­
higkeit des Versehrten durch mehr als drei Monate 
um mindestens 10 vH geändert wird, durch die 
Änderung ein Rentenanspruch entsteht oder weg­
fällt (§§ 101, 108 Abs. 1) oder die Schwerversehrt­
heit entsteht oder wegfällt (§ 103 Abs. 3)." 

15. § 95 Abs. '3 lautet: 

,,(3) Der Anspruch auf Rente besteht trotz der 
Abfindung, solange die Folgen des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesent­
liche Verschlimmerung (§ 94 Abs, 1 zweiter Satz) 
erfahren. Die neuzubemessende Rente wird um den 
Betrag gekürzt, der dem Grad der der abgefunde­
nen Rente zugrundegelegten Minderung der 
Erwerbsfähigkeit entspricht." 

16. a) § 105 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Als Kinder im Sinne des Abs.l gelten: 
1. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder 

und die Wahlkinder der Versicherten; 
2. die unehelichen Kinder einer weiblichen Ver­

sicherten; 
3. die unehelichen Kinder eines männlichen Ver­

sicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder Anerkenntnis festgestellt 1st 
(§ 163 b ABGB); 

4. die Stiefkirider; 
5. die Enkel. 

Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur 
dann als Kinder, wenn sie mit dem Versicherten 
ständig in Hausgemeinschaft leben, die in Z 5 
genannten Personen überdies nur dann, wenn sie 
gegenüber dem Versicherten im Sinne des § 141 
ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der 
Versicherte ihren Wohnsitz im Inland haben. Die 
ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn 
sich das Kind nur vorübergehend oder wegen 
schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeit­
weilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Haus­
gemeinschaft aufhält. Das gleiche gilt, wenn sich 
das Kind auf Veranlassung des Versicherten und 
überwiegend auf dessen Kosten oder auf Anord­
nung der Jugendfürsorge oder des Vormund­
schafts- (Pflegschafts-)gerichtes in Pfiege eines 
Dritten befindet." 

b) § 105 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1: sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft verlängert 
sich höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebens­
jahres, wenn die Berufsausbildung über das 
25. Lebensjahr hinaus andauert, das Kind ein 
ordentliches Studium betreibt und eine Studien­
dauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförde-
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rungsgesetzes 1983 nicht überschreitet. Überschrei­
tungen, die wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger 
Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studien­
förderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hiebei 
außer Betracht zu lassen;" 

17. § 108 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Spätestens vom Beginn des dritten Jahres 
nach dem Eintritt des neuerlichen Versicherungs­
falles an ist die Rente nach dem Grad der durch 
alle Versicherungsfälle verursachten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Eine abgefun­
dene Versehrtenrente ist bei Bildung der Gesamt­
rente so zu berücksichtigen, daß die Gesamtrente 
um den Betrag gekürzt wird, der dem Grad der der 
abgefundenen Rente zugrundegelegten Minderung 
der Erwerbsfähigkeit entspricht." 

18. a) In der Überschrift zu § 111 sowie im § 111 
Abs. 1 und 2 wird der jeweils verwendete Ausdruck 
"Bestattungskostenbeitrag" durch den Ausdruck 
"Teilersatz der Bestattungskosten" ersetzt. 

b) § 111 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Der Betrag nach Abs. 2 wird an den gezahlt, 
der ~ie Kosten der Bestattung getragen hat. Bleibt 
ein Uberschuß, so sind die in Abs. 4 genannten Per­
sonen in der dort angeführten Reihenfolge unter 
den dort bezeichneten Voraussetzungen bezugsbe­
~~chtigt. Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der 
Uberschuß der Versicherungsanstalt. 

(4), Wurden die Bestattungskosten auf Grund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung von anderen Personen als dem Ehe­
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahlkindern 
und den Stiefkindern, dem Vater, der Mutter, den 
Geschwistern bestritten, so gebührt der Teilersatz 
der Bestattungskosten zur Gänze diesen Personen 
in der' angeführten Reihenfolge, wenn sie mit dem 
Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben." 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. 

19. Im § 115 Abs. 1 erster Satz erster Halbsatz 
wird der· Ausdruck ,,(§ 105 Abs. 2 erster Satz)" 
durch . den ,Ausdruck ,,(§ 105 Abs. 2 Z 1 bis 4)" 
ersetzt. 

20. Im § 121 Abs. 3 wird der Punkt am Ende des 
ersten Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt. Fol­
gender Satzteil wird angefügt: 

"das gleiche gilt in: Fällen, in denen ein Rentenbe­
rechtigter auf Kosten eines Landes im Rahmen der' 
Behindertenhilfe in einer der genannten Einrich­
tungen oder auf einer. der genannten Pflegestellen 
untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Teil' der. Rente auf das 
jeweilige Land übergeht." 

21. a) § 122 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. der Krankheit oder Mutterschaft gewährt 
wurde, auf die sich der Anspruch des Unterstützten 
gegen die Versicherungsanstalt gründet," 

b) Im§ 122 Abs.2 Z 1 wird der A~sdruck 
"Bestattungskostenbeitrag" durch den Ausdruck 
"Teilersatzder Bestattungsk6sten" ersetze 

22. § 153 lautet: 

"Genehmigung der Veränderungen von Vermö­
gensbeständen 

§ 153. Jede Veränderung im Bestand von Liegen­
schaften, insbesondere die Erwerbung, Belastung 
oder Veräußerung von Liegenschaften, ferner die 
Errichtung, Erweiterung oder Umbauten von 
Gebäuden ist - nach Zustimmung des Hauptver­
bandes gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes - nur mit Genehmi­
gung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zulässig." 

23. Nach § 153 wird folgender § 153 a eingefügt: 

"Genehmigung der Beteiligung an fremden Ein­
richtungen 

§ 153 a. Jede Beteiligung der Versicherungsan­
stalt an fremden Einrichtungen gemäß § 9 Abs. 3 ist 
nur mit Genehmigung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Kran­
kenversicherung für Personen, die am 31. Dezem­
ber 1987 als Angehörige galten, nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als 
Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Vor­
aussetzungen für einen am 31. Dezember 1987 
bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind. 

(2) § 105 Abs. 3 Z 1 des Beamten- Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 16 lit. b ist in allen Fällen anzuwenden, in 
denen das Kind das 18. Lebensjahr nach dem 
31. Dezember 1987 vollendet. 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(1) Die gemäß § 93 Abs. 4 letzter Satz des Beam­
ten -Kranken - und Unfallversicherungsgesetzes von 
Amts wegen im Jahr 1988 vorzunehmende Feststel­
lung der Renten wird mit 1. Juli 1988 v:..irksam. 

(2) Die Änderung des Betrages des Hilflosenzu­
schusses gemäß § 47 Abs. 2 zweiter Satz des Beam-
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ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes im 
Jahr 1988 wird mit 1. Juli 1988 wirksam. 

(3) Im Art. 11 Abs. 4 der 10. Novelle zum Beam­
ten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 285/1981, ist der Ausdruck ,,1. Jän­
ner 1989" durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1995" zu 
ersetzen. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1988 10 

Kraft. 

Artikel V 

VoUziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 153 
und 153 ades Beamten- Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 22 und 23 der Bundesminister für 
Arbeit und· Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bunde~minister für Finanzen; 

b) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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